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 Veröffentlicht am 07.02.1989

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §8 Abs1;

Beachte

Besprechung in:ÖStZ 1989, 272;

Rechtssatz

Für den dolus eventualis genügt es nicht, daß der Täter mit der Verwirklichung des Tatbestandes wie "jeder im

Geschäftsleben Versierte ernsthaft rechnen muß". Das "Rechnenmüssen" kennzeichnet nämlich nur die

Sorgfaltsp?icht, nicht jedoch die für den Vorsatz zumindest erforderliche subjektive Einstellung des Täters, die einem

ernstlichen "Fürmöglichhalten" entspricht.
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